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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/06/0203 E 21. Juni 2005 RS 1

Stammrechtssatz

Da bereits ein erstinstanzlicher Baubewilligungsbescheid ergangen ist (den der beschwerdeführende Nachbar

bekämpft hat), ist dieser berechtigt, ein Recht auf Sachentscheidung durch die Berufungsbehörde aus dem Blickwinkel

geltend zu machen, dass die Aufhebung gemäß § 66 Abs. 2 AVG zu Unrecht erfolgt sei.
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